
NACH der Aufnahme im Krankenhaus:

•  Bringen Sie unbedingt ein eigenes Namensschild 
sowie den Patientenaufkleber des Krankenhauses 
an Ihrem Schlafapnoe-Therapiegerät an.

•  Informieren Sie im Aufnahmegespräch Pfl egefach-
kraft, Stationsarzt und ggf. den Anästhesisten, dass 
Sie Schlafapnoepatient sind und Ihr Schlafapnoe-
Therapiegerät mitgebracht haben.

•  Übergeben Sie diesen Flyer an: 
Stationsleitung, Stationsarzt, Anästhesist.

•  Verlangen Sie, dass ihr Schlafapnoe-Therapiegerät 
oder ein Klinikgerät im Falle Ihrer Handlungsunfä-
higkeit eingesetzt werden soll!

•  Übergeben Sie dem Anästhesisten im Narkose-
Gespräch eine Kopie Ihres aktuellen Gerätepasses 
und vermerken Sie „Gerätepass übergeben“ auf 
dem Narkosefragebogen.

•  Fragen Sie den Anästhesisten, ob auf ein Beruhi-
gungsmittel (Prämedikation) vor der Operation ver-
zichtet werden kann.

•  Deaktivieren Sie selbst die Rampe (Softstart). 
Informieren Sie Anästhesisten und Pfl egefachkräfte, 
dass die Autostartfunktion bei Sauerstoffzufuhr 
deaktiviert werden muss.

VOR der Aufnahme ins Krankenhaus:

•  Fragen Sie bei den behandelnden Krankenhaus-
ärzten nach, ob Sie Ihr Schlafapnoe-Therapie-
gerät mitbringen dürfen.

•  Fragen Sie, ob die Therapie mit Ihrem oder einem 
Klinikgerät – im Falle Ihrer Handlungsunfähigkeit, 
z. B. im Schlaf nach einer Narkose – durchgeführt 
wird.

•  Wenn Ihnen das nicht zugesichert wird, suchen 
Sie sich (in Absprache mit Ihrem Hausarzt) ein 
anderes Krankenhaus!

•  Bitten Sie den einweisenden Arzt, Ihre behand-
lungsbedürftige Schlafapnoe neben der Einwei-
sungsdiagnose auf der Ein-/Überweisung zu ver-
merken.

•  Nehmen Sie Schlafapnoe-Therapiegerät, Atem-
luftanfeuchter, Atemmaske und alle Gebrauchs-
anweisungen sowie den Gerätepass mit ins 
Krankenhaus.

•  Sorgen Sie dafür, dass die Therapiedaten in Ihrem 
Gerätepass auf dem neuesten Stand sind.

•  Achten Sie auf einen technisch und hygienisch 
einwandfreien Zustand Ihres Gerätes. Fragen 
Sie ggf. Ihren Gerätelieferanten (Homecare-
Versorger)! 

•  Von Ihrem Gerätelieferanten sollten Sie sich 
für Ihr Gerät einen Sauerstoffadapter sowie 
ein Sauerstoff-Sicherheitsventil beschaffen.
Beides kann erforderlich sein, um Ihnen nach der 
Operation zusätzlich zum Schlafapnoe-Therapie-
gerät Sauerstoff zu geben. 

• Für Rückfragen der Klinik vergessen Sie nicht:

 -  Kontaktdaten und Telefonnummer Ihres 
Gerätelieferanten (Hotline 24-Std.-Service)

 - Kontaktdaten „Ihres“ Schlafl abors
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Wie sollte ich mich auf einen 
Krankenhausaufenthalt
oder eine OP vorbereiten?

 Schlafapnoepatient
 im Krankenhaus

Neue Rechtslage 2025

Schlafapnoe-Therapiegeräte fallen nicht mehr
unter die Anlage 1. der MPBetreibV.

„Patientengeräte dürfen, im Rahmen einer 
vereinzelten Hilfestellung, durch klinisches 
Personal (Benutzer) eingesetzt werden“.

Weitere Informationen auf der Homepage: 
www.schlafapnoe-Selbsthilfegruppe.de



Im Normalfall werden Sie Ihr Gerät auch im Kran-
kenhaus selbst bedienen und sich die Maske selbst 
aufsetzen. Dies ist aber nicht immer möglich, denn 
vor oder nach Operationen sind Sie häufig in Ihrer 
Handlungsfähigkeit eingeschränkt.

Wenn dann kein Klinikgerät verfügbar ist, sind  
Sie darauf angewiesen, dass die Pflegefachkräfte 
Ihnen die Maske aufsetzen und Ihr Schlafapnoe- 
Therapiegerät (CPAP-Gerät) bedienen.

Lassen Sie sich nicht durch pauschale Äußerungen 
wie: „Sie benötigen kein Schlafapnoe-Therapiege-
rät, Sie bekommen ja Sauerstoff“ von Ihrer Forde-
rung nach einer Therapieunterstützung abbringen. 

INFO: In einer Atempause nützt Ihnen der Sauer-
stoff nicht viel. Sauerstoff kann keinesfalls ein 
Schlafapnoe-Therapiegerät ersetzen, sondern  
nur ergänzen!
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Die Therapie der Schlafapnoe
ist in der Regel

lebenslang ohne Unterbrechung 
durchzuführen

Um die Risiken zu reduzieren 
sollte die Therapie der Schlafapnoe 

so früh wie möglich 
nach der OP weitergeführt werden

Mit dem Schlafapnoe-
Therapiegerät ins Krankenhaus

Wenn Sie zu einer stationären Heilbehandlung oder 
einer Operation eine Gesundheitseinrichtung, z.B. 
ein Krankenhaus, aufsuchen müssen, ist es wichtig, 
die Therapie der Schlafapnoe dort nicht zu unter-
brechen!

Was ist im Krankenhaus 
anders als zuhause?
Patienten mit einer Schlafapnoe haben, unabhängig  
von der Art des Eingriffs, ein erhöhtes Risiko für 
Komplikationen des Herz-Kreislaufsystems und der 
Atemwege. 

In den aktuellen Leitlinien und Übersichtsarbeiten 
werden folgende Komplikationen nach einer 
Operation beschrieben: 

• Lungenkomplikationen 
• Abfall der Sauerstoffsättigung 
• Herzrhythmusstörungen 
• Blutdruckanstieg oder -abfall 
• Herzkreislaufstillstand 
• Durchgangssyndrom 
•  erneute Intubation und ungeplante Verlegung auf 

eine Intensivstation.

Die Risiken erhöhen sich durch die Wirkung oder 
Nachwirkung der im Rahmen der Operation erforder-
lichen Medikamente.

Sehr geehrter
Schlafapnoepatient!
Sie sind schon im Schlaflabor und von Ihrem  
Geräte lieferanten (Homecare-Versorger) über die 
Notwendigkeit der regelmäßigen Therapie mit Ihrem 
Schlafapnoe-Therapiegerät informiert worden.

Dies ist sehr wichtig, da eine unbehandelte Schlaf-
apnoe mit vielen ernstzunehmenden Gesundheits-
problemen im direkten Zusammenhang steht.

Ohne Therapie steigt das Risiko z. B. für: 

• Bluthochdruck 
• Herzinsuffizienz 
• Schlaganfall  
• Herzrhythmusstörungen 
• Typ-2-Diabetes 
• Demenz. 

Sogar die Lebenserwartung kann erheblich  
reduziert sein!

Nur durch die regelmäßige Nutzung Ihres Schlaf-
apnoe-Therapiegerätes oder eines anderen Thera-
pieverfahrens wie z. B. der Schlafapnoe-Schiene 
(Unterkieferprotrusionsschiene) oder der Stimulati-
onstherapie (Zungenschrittmacher) können Sie die 
Risiken reduzieren!

Die Therapieunterstützung
ist nicht die Regel. 

Sie sollte von Ihnen eingefordert 
werden!


